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SEPA-Lastschriftmandat 
Mandatsreferenz: BEITRAG1071JAEHRLICH 
 

Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Ermreus, Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Feuerwehr Ermreus auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Bitte teilt uns rechtzeitig Änderungen der Bankverbindung mit, damit 
Rücklastschriften und die damit verbundenen Gebühren vermieden werden 
können. 
 
 
Nachname und Vorname (Kontoinhaber): 
 
 
Straße und Hausnummer: 
  
 
Postleitzahl und Ort: 
 
 
IBAN: 

D E 
 
 

                    

BIC (8 oder 11 Stellen) 
 
 

          
Mitgliedsbeitrag:    ______     EUR jährlich 

Ort:  Datum: 
 
 

 

Unterschrift:  
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Datenschutzregelung 
 
1. Gespeicherte Daten, Zugriffsberechtigungen 
 Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die Freiwillige Feuerwehr Ermreus seine Adresse, 
seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer und seine Bankverbindung auf. Diese 
Informationen werden in den EDV-Systemen des Kassierers und des Schriftführers sowie in 
dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über 
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie 
zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon und 
Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 
2. Mitgliederliste  
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion 
ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine 
Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. Zur Wahrnehmung der 
satzungsmäßigen Rechte gibt der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die 
Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, eine Mitgliederliste mit Namen und 
Anschriften der Mitglieder an den Antragsteller aus. 
 
3. Datenaufbewahrung  
Beim Austritt werden die gespeicherten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis 
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung 
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der 
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 


